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Zusammenfassung:  

Die Konzepte der Universaldienstziele und der Versorgungssicherheit führen 
nicht nur zu einer polit-ökonomischen Konvergenz innerhalb des allgemeineren 
Konzepts der Dienstleistungen von allgemeinem ökonomischen Interesse, son-
dern rufen trotz der unterschiedlichen Wurzeln ähnlich gelagerte Fragestellun-
gen hervor. Abschnitt 2 behandelt den Referenzpunkt der unsubventionierten 
Bereitstellung von Universaldiensten und Versorgungssicherheit am Markt. In 
Abschnitt 3 wird die Instabilität interner Subventionen in geöffneten Netzsekto-
ren aufgezeigt. Abschnitt 4 untersucht die Nebenbedingung des politisch er-
wünschten Umfangs defizitärer Leistungen. Dabei wird insbesondere auf die 
zentralisierte versus föderale Bestellerfunktion der öffentlichen Hand und die 
Ausgestaltung eines Universaldienstfonds eingegangen.  
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1.   Einführung 
 
In der Vergangenheit spielte das Ziel der Versorgungssicherheit vor allem im 
Energiesektor eine wichtige Rolle, während das Ziel der Grundversorgung tradi-
tionell in den Bereichen Post und Telekommunikation sowie der Verkehrsbran-
che problematisiert wurde. Das Grünbuch der EU-Kommission vom 21. Mai 
2003 sowie das Weißbuch der EU-Kommission vom 12. Mai 2004 (Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften, 2003, 2004) zu Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse stellen Versorgungssicherheit und Grundversorgung in ei-
nen allgemeinen polit-ökonomischen Kontext, wobei diesen Konzepten in Netz-
sektoren eine besondere Relevanz zugeordnet wird. 
 
Der Begriff Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse wird 
in Artikel 16 und Artikel 86, Absatz 2 des EG-Vertrages verwendet. Auch wenn 
er weder dort noch im abgeleiteten Recht näher bestimmt ist, herrscht weitge-
hende Übereinstimmung darüber, dass er sich auf wirtschaftliche Tätigkeiten 
bezieht, die mit Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind, die im Interesse 
der Allgemeinheit erbracht werden. Hervorgehoben werden netzgebundene 
Leistungen des Verkehrswesens, des Postdienstes, im Energiesektor und in der 
Telekommunikation. In Frage kommen aber auch sonstige Tätigkeiten, die mit 
Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind (vgl. EU-Weißbuch, Anhang 1,  
S. 27). Der Begriff Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
umfasst zum einen das Konzept der Universaldienste. Dieses bezieht sich:  

„auf ein Bündel von Anforderungen an die Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse, durch die sichergestellt wird, dass bestimmte 
Dienste in einer bestimmten Qualität allen Verbrauchern und Nutzern 
im gesamten Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates unabhängig von ih-
rem geografischen Standort und unter Berücksichtigung der landes-
spezifischen Gegebenheiten zu einem erschwinglichen Preis zur Ver-
fügung gestellt werden“.Fn (EU-Grünbuch, S. 18f.)  
 
Fn   Vgl. Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzer-
rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universal-
dienstrichtlinie), Abl.L 108 vom 24.4.2002, S. 51 
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Er umfasst aber auch das Konzept der Versorgungssicherheit: 

„Ausgelöst durch ein von der Kommission 2001 veröffentlichtes 
GrünbuchFn, war die Frage der Versorgungssicherheit im Energiesek-
tor Gegenstand einer breiten öffentlichen Diskussion auf Gemein-
schaftsebene. Mit dem Grünbuch sollte eine Debatte über die Festle-
gung einer langfristigen Strategie der Energieversorgungssicherheit 
angestoßen werden, mit der unter Berücksichtigung der Interessen des 
Umweltschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung die ständige 
physische Verfügbarkeit von Energieerzeugnissen auf dem Markt zu 
einem für die Verbraucher und Nutzer erschwinglichen Preis sicherge-
stellt werden soll.“ (Grünbuch, S. 24)  

 
„Außerhalb des Energiesektors gibt es Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse, die ebenfalls Anlass zu Sorgen in Bezug auf die Ver-
sorgungssicherheit geben können. Im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht 
wird diese Frage jedoch zumeist außer Acht gelassen.“ (Grünbuch, S. 
24)  

 
Fn  Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit, Grün-

buch, KOM (2000) 769 vom 29.11.2000 
 
Das Ziel meines Vortrages ist es aufzuzeigen, dass die Konzepte der Universal-
dienstziele und der Versorgungssicherheit nicht nur zu einer polit-ökonomischen 
Konvergenz innerhalb des allgemeineren Konzepts der Dienstleistungen von 
allgemeinem ökonomischen Interesse hinführen, sondern dass diese trotz der 
unterschiedlichen Wurzeln ähnlich gelagerte Fragestellungen hervorrufen, die 
im Folgenden näher untersucht werden sollen. 
 
 
2.   Der Referenzpunkt der unsubventionierten Bereitstellung von  

Universaldiensten und Versorgungssicherheit am Markt 
 
Um einen ungetrübten Blick auf die Rolle der öffentlichen Hand bei der Bereit-
stellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse – hier 
konkretisiert auf Universaldienste und Versorgungssicherheit – zu gewinnen, 
soll zunächst der Frage nachgegangen werden, ob der Markt nicht von sich aus 
(sozusagen spontan) in der Lage ist, die in einer Volkswirtschaft erwünschten 
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Güter und Dienstleistungen kostendeckend (also ohne Subventionen) bereitzu-
stellen.  
 
Bereits Adam Smith verwies in seiner Metapher von der unsichtbaren Hand dar-
auf, dass – ein geeigneter Ordnungsrahmen vorausgesetzt – falls nur alle Indivi-
duen ihre eigenen Interessen verfolgen und ihre Arbeitskraft gemäß ihrer kom-
parativen Vorteile einsetzen, ein Leistungsangebot am Markt bereitgestellt wird, 
derart dass auch dem Gemeinwohl am besten gedient wird. Spätestens seit der 
von Robinson (1933) und Chamberlin (1933) entwickelten Theorie des monopo-
listischen Wettbewerbs ist bekannt, dass der Bereitstellung von Produktvielfalt 
und unterschiedlichen Produktqualitäten in einer Marktwirtschaft natürliche 
Grenzen gesetzt sind.1 Die Ursachen hierfür liegen in den Fixkosten und den 
damit einhergehenden Größenvorteilen bei der Produktion. Es ist also volkswirt-
schaftlich keineswegs erwünscht, eine so hohe Produktvielfalt zu produzieren, 
dass für jeden Konsumenten ein maßgeschneidertes Produktspektrum bereitge-
stellt wird. Vielmehr geht es darum, den Trade-off zwischen Produktvielfalt und 
dem Ausschöpfen von Größenvorteilen auszutarieren. Angewandt auf die räum-
liche Dimension der Güterverteilung bedeutet dies, dass es am Markt nicht an-
reizkompatibel sein kann, für jeden Einsiedler im Walde ein eigenes Restaurant 
zu eröffnen. Auch ist beispielsweise die räumliche Dichte und der Spezialisie-
rungsgrad von Läden auf dem Dorf sehr viel geringer als in der Stadt. Wer sich 
entscheidet, auf dem dünn besiedelten Land zu leben, hat höhere Transportkos-
ten, aber im Gegenzug eine größere Nähe zur Natur. Die Grundversorgung im 
Sinne einer flächendeckenden Versorgung zu einem einheitlichen Tarif ist also 
in einer Marktwirtschaft keineswegs ein Naturgesetz. Auch beim Angebot von 
Versorgungssicherheit ist in einer Marktwirtschaft – ohne staatliche Eingriffe – 
Differenzierung und Heterogenität zu erwarten.  
 
In der Elektrizitätswirtschaft ist die Dimensionierung sowohl der Erzeugungska-
pazitäten der Kraftwerke als auch der Übertragungs- und Verteilnetze mit erheb-
lichem Kapitaleinsatz verbunden. Investitionen in einem solchen Umfang, dass 
die Opportunitätskosten der Strominanspruchnahme gegen Null gehen, sind aus 

                                                 
1  Vgl. hierzu ausführlich Knieps, 2005, Kap. 9. 
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volkswirtschaftlicher Sicht nicht wünschenswert. Es ergibt sich folglich ein  
enormes Potenzial für Knappheitspreise bei heterogenen Produktqualitäten. 
Hierzu zählt nicht nur der heute übliche Einsatz von Spitzenlasttarifierung, son-
dern auch das optionale Angebot von unterbrechbaren Tarifen. Während dies 
bisher nur für Industriekunden praktiziert wird, wäre dies in Zukunft auch für 
Haushaltskunden denkbar. Letztlich setzt sich auf unsubventionierten Märkten 
dasjenige Angebot an Versorgungssicherheit durch, das kostendeckend bereitge-
stellt werden kann.    
 
 
3.   Die Instabilität interner Subventionen in offenen Netzsektoren 
 
Bisher wurde aufgezeigt, dass der Markt nicht in der Lage ist, eine unbegrenzte 
Vielfalt an Produkten bzw. Produktqualitäten bereitzustellen. Am unteren Ende 
der Leistungsskala bedeutet dies, dass gewisse Produkte bzw. Produktqualitäten 
überhaupt nicht angeboten werden. Aus der Perspektive der Gemeinschaftslehre 
und der Public-Utility-Theorie stößt man hier auf das Kernproblem der Univer-
saldienstkonzeption. 
 
Ein Universaldienst beinhaltet die Verpflichtung eines Netzbetreibers, bestimm-
te Leistungen im gesamten von der Verpflichtung abgedeckten Gebiet bereitzu-
stellen. Das Netz an Anschlussstellen etc. ist also bis an die Grenzen des Ver-
sorgungsgebietes auszudehnen. Dies erfordert insbesondere: 

 -  allgemeine Zugänglichkeit des Netzes, 

 -  tragbare Preise, im allgemeinen Einheitspreise, 

 -  gute Qualität. 
 
Probleme wirft der in einem Universaldienst häufig geforderte Einheitspreis auf. 
Dies hat technologische Gründe. Netzdienstleistungen, beispielsweise Tele-
kommunikationsdienstleistungen werden in der Regel unter ausgesprochenen 
Dichtevorteilen produziert. Die Kosten der Bereitstellung sind umso geringer, je 
näher die Nutzer beieinander liegen. Umgekehrt nehmen diese Kosten mit ab-
nehmender Dichte zu, d.h. es ist insbesondere in der Peripherie eines Raumes 
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mit höheren Grenzkosten (genauer: durchschnittlichen Zusatzkosten DZK) zu 
rechnen als im Zentrum. Die Bereitstellungspreise werden daher vom Zentrum Z 
aus gegen die Peripherie hin zunehmen (vgl. Abb. 1). 
 

Kosten 

   C           B            A         Z           A’          B’         C’ 

DZK 

km km 

 
 p2 
 
 
 

p1  
 
 
 
 
 

Märkte mit  
abnehmender Dichte 

 
 
 
Quelle: Blankart, Knieps, 1994, S. 241.  

 
Ein im Gesamtsystem kostendeckender Einheitspreis P1 - wie vielfach gefordert 
ein „tragbarer Preis“ - wäre daher nicht stabil. Er würde im gewinnbringenden 
Teil großer Nutzerkonzentrationen von Rosinenpickerunternehmen unterlaufen. 
Ebenso wenig wäre ein höherer Preis P2, der Kostendeckung auch in der Peri-
pherie brächte, stabil. Nur bei Preisdifferenzierung2 im Raum, d.h. bei höheren 
Preisen in der Peripherie als im Zentrum, wäre ein stabiles flächendeckendes 
Angebot möglich. 
 
Einheitspreise wie P1 oder P2 beinhalten jedoch eine interne Subventionierung. 
Die Nutzergruppen zwischen Z und A, bzw. zwischen Z und A' könnten sich 

                                                 
2  Ein bei Z kostendeckender Preis könnte demgegenüber nicht unterlaufen werden, aber 

er ließe sich nicht aufrechterhalten, weil er in den Randregionen nicht kostendeckend 
wäre. 
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verselbständigen und die Dienstleistung für sich selbst preisgünstiger bereitstel-
len. Daher sind diese Preise bei freiem Marktzutritt nicht aufrechtzuerhalten.3  
 
Ebenso wenig wie diese einfache interne Subventionierung ist eine produkt-
übergreifende interne Subventionierung aufrechtzuerhalten, bei welcher die Ge-
winne aus profitablen Diensten dazu verwendet werden, um andere Dienste (sei 
es flächendeckend oder auch nur in den Randregionen) zu subventionieren; z.B. 
der Telefondienst den Auskunftsdienst unterstützt usw. Auch diese Form der 
internen Subventionierung ist im Wettbewerb nicht stabil. Sie ruft Rosinen-
picker auf den Plan, welche die bestehende interne Subventionierung zerstören. 
 
Gleichermaßen kann auch die Bereitstellung von defizitären Leistungen zur Er-
höhung der Versorgungssicherheit nicht durch interne Subventionierung finan-
ziert werden. So haben etwa Industriekunden beim Bezug von Energie nur An-
reize zu bestimmten Zeiten auf unterbrechbare Verträge einzutreten, wenn sie 
im Gegenzug niedrigere Tarife angeboten erhalten. Die Diversifizierung des Zu-
gangs zu unterschiedlichen Versorgungsquellen ist genuine Aufgabe des Han-
dels und kann durch den simultanen Einsatz unterschiedlicher Instrumente 
(langfristige Verträge, Spotmärkte etc.) auch ohne staatliche Subventionierung 
realisiert werden.  
 
Zusätzlich stellt sich die Frage nach der Dimensionierung der Netzkapazitäten. 
Insofern die öffentliche Hand der Auffassung wäre, dass die vorhandene Netz-
infrastruktur keine hinreichende Versorgungssicherheit gewährleistet, müsste sie 
einen zusätzlichen Netzausbau über einen öffentlichen Ausschreibungswettbe-
werb organisieren, wobei gleichzeitig das Finanzierungsproblem gelöst werden 
müsste. Solange Unternehmen das Risiko von zusätzlichen Infrastrukturinvesti-
tionen voll übernehmen müssen, dürfen sie nicht gezwungen werden, zusätzli-
che Investitionen zu tätigen.  
 
 

                                                 
3  Zum Konzept der internen Subventionierung vgl. Faulhaber, 1975 und Knieps, 1987. 
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4.   Die Nebenbedingung des politisch erwünschten Umfangs defizitärer 
Leistungen 

 
4.1   Festlegung des Umfangs defizitärer Leistungen 
 
Die Forderung nach Universaldiensten und Versorgungssicherheit wirft zu-
nächst einmal mehr Fragen auf, als sie klare politische Direktiven aufzeigt. Dies 
sind insbesondere: Welche Dienste sollen universell mit dem Ziel der Daseins-
vorsorge angeboten werden? Zu welcher Qualität sollen die Universaldienste 
angeboten werden? Soll ein Qualitätsabfall am Rande eines Versorgungsgebie-
tes akzeptiert werden oder nicht? Zu welchen Preisen sollen Universaldienste 
angeboten werden? D.h. sollen Universaldienste nicht nur überall verfügbar, 
sondern auch zu angemessenen Preisen erhältlich sein? Doch was sind angemes-
sene Preise? Sind es kostendeckende Preise, Unterkostenpreise, Nullpreise etc.? 
 
Die Beantwortung all dieser Fragen erfordert politische Entscheidungen. Es gibt 
Gewinner und Verlierer und in diesem Sinne keine „gerechten“ Lösungen für 
Dienste, Verfügbarkeit und Preise. Dabei kann die im politischen Prozess sich 
realisierende gesellschaftliche Auffassung, welche Leistungen als subventions-
würdig angesehen werden, im Zeitablauf erheblich variieren. Im Bereich der 
Telekommunikation wurde lange Zeit die Versorgung mit für das normale Le-
ben erforderlichen Basisdiensten als unabdingbar angesehen (z.B. Telefonzelle, 
Anschluss an das schmalbandige Telefonnetz); im öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) galt die Fahrplan- und Tarifpflicht sowie die Betriebspflicht, die 
zwar eine gewisse Ausdünnung zulässt, nicht jedoch eine vorübergehende oder 
vollständige Einstellung der Bedienung (vgl. Basedow, 1989, S. 80 ff., Knieps, 
1993, S. 254 ff.). 
 
Es stellt sich die Frage, ob technologischer Wandel – z.B. in der Telekommuni-
kation durch die Entwicklung breitbandiger konkurrierender Netzalternativen – 
oder veränderte Konsumgewohnheiten künftig eine Ausdehnung des Universal-
dienstumfangs aufgrund gestiegener Universaldienstqualitäten erwarten lassen, 
oder ob aufgrund sinkender Kosten bei der Bereitstellung der traditionellen Uni-
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versaldienstleistungen letztlich ein Phasing-out der Universaldienstleistungen 
zumindest längerfristig für die Zukunft zu erwarten ist. 
 
Versorgungssicherheit im Elektrizitätssektor wurde in der Vergangenheit typi-
scherweise ohne staatliche Subventionen erbracht. Allerdings werden seit der 
Netzöffnung die Probleme bei der Bereitstellung defizitärer Leistungen im Be-
reich der Versorgungssicherheit mit Elektrizität verstärkt diskutiert. Es geht da-
bei sowohl um die Bereitstellung von Regelenergie zum zeitlichen Ausgleich 
von angebotener und nachgefragter Energie und zur Vermeidung von technisch 
nicht-tolerierbaren Stromspannungsschwankungen als auch um Investitionen in 
zusätzliche Transport- und Verteilnetzkapazitäten zur Erhöhung der Netzkapazi-
täten. 
 
 
4.2   Zentralisierte versus föderale Bestellerfunktion der öffentlichen Hand 
 
Bei der Bestimmung des Umfangs defizitärer Leistungen bei der Bereitstellung 
von Universaldienstleistungen und der Versorgungssicherheit im politischen 
Prozess stellt sich die Frage der vertikalen Arbeitsteilung, etwa zwischen Bund, 
Ländern, Gemeindeverbänden und Gemeinden (vgl. Blankart, 2003a, S. 13 ff.).4 
Dabei sollten die Kriterien des finanzpolitischen Grundprinzips der institutio-
nellen Kongruenz, welches der Finanzwissenschaftler Knuth Wicksell in seinen 
„Finanztheoretischen Untersuchungen“ bereits im Jahre 1896 entwickelt hat, 
möglichst weitgehend erfüllt werden (Wicksell, 1896): 

(1)   „Autonomie“, d.h. die Entscheidungsfreiheit der lokalen Gebietskörper-
schaften über ihre Einnahmen und Ausgaben. 

(2)   „Konnexität“, d.h. das Zusammenfallen von Aufgabenkompetenz und Aus-
gabenverantwortung. 

(3)   „Fiskalische Äquivalenz“, d. h. die Nutznießer öffentlicher Leistungen soll-
ten auch deren Kosten tragen. 

 
                                                 

4  Möglich ist auch die Einbeziehung der EU-Ebene. 
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Der Vorteil der institutionellen Kongruenz liegt darin, dass keine Aufgaben von 
Entscheidungsträgern diktiert werden, die nicht deren Kosten tragen, und dass 
die Preisfunktion der Steuern erhalten wird. Mehr öffentliche Leistungen erfor-
dern höhere Kosten und damit höhere Steuern für die Bürger. Steuern sind dann 
wie Preise auf Märkten zu betrachten, sie zwingen die Bürger ihre Konsumen-
tensouveränität wahrzunehmen und eine Abwägung gegenüber alternativen 
Verwendungszwecken vorzunehmen (vgl. Blankart, 2003b, S. 25 ff.). 
 
Niemand bestreitet heute mehr, dass Planung, Koordination und Realisierung 
des konkreten ÖPNV-Angebotes am besten „vor Ort“ erledigt werden kann (vgl. 
Vogt, 1992, S. 303). Mit anderen Worten, die sachliche und finanzielle Verant-
wortung für Umfang und Qualität des ÖPNV-Angebots sollte auf derjenigen 
Ebene von regionalen Gebietskörperschaften wahrgenommen werden, wo auch 
die Nachfrage geltend gemacht wird. Die Bündelung der Aufgaben- und Ausga-
benkompetenzen der öffentlichen Hand auf der regionalen Ebene lässt erwarten, 
dass die erforderlichen kollektiven Entscheidungen – etwa für Umfang und Qua-
lität des ÖPNV-Angebots – sich stärker an die regional unterschiedlichen Präfe-
renzen der Bürger anpassen werden. Es erscheint nicht zweckmäßig, landesweit 
gültige und einheitliche allgemeine Bedienungsstandards im ÖPNV als Pflicht-
aufgaben politisch vorzugeben. Der Grad der flächenmäßigen Erschließung, die 
Bedienungshäufigkeit und die maximal zumutbaren Reisezeiten sind vielmehr 
den besonderen Verhältnissen jedes Nahverkehrsraums anzupassen und die Ent-
scheidung darüber „vor Ort“ selbst festzulegen.   
 
 
4.3   Bereitstellung defizitärer Universaldienstleistungen nach umfassender  

Marktöffnung 
 
4.3.1   Finanzieller Ausgleich für Universaldienstleistungen 
 
Unbestritten ist, dass die Universaldienstverpflichtung auf die kostengünstigste 
Weise erfolgen soll. Ist zur Einhaltung der staatlich gewollten Preise für eine 
Universaldienstleistung ein Zuschuss notwendig, so ergeben sich aus dem EU-
Recht zwei Möglichkeiten, die Finanzierung über staatliche Mittel oder über ei-
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ne sektorspezifische Universaldienststeuer. Im nationalen Recht ist derzeit nur 
die Universaldienststeuer realisiert. 
 
Die Sicherstellung einer politisch erwünschten Grundversorgung von defizitären 
Leistungen ist eine staatliche Aufgabe. Es liegt folglich nahe, diese aus dem all-
gemeinen Staatshaushalt zu finanzieren. Aufgrund konkurrierender öffentlicher 
Ausgaben ist zu erwarten, dass der Umfang der Universaldienste beschränkt 
bleibt. Alternativ besteht die Möglichkeit, Universaldienste mit Hilfe einer sek-
torbezogenen Universaldienststeuer zu finanzieren. Diese bildet die Einnahme-
seite eines zu schaffenden Universaldienstfonds, aus dem der Subventionsbedarf 
für die Bereitstellung der defizitären Universaldienstleistungen gedeckt wird.5 
 
Die Grundidee bei der Fondslösung besteht darin, symmetrische Regulierungs-
bedingungen für alle aktiven und potenziellen Anbieter zu schaffen, die das Ziel 
einer umfassenden Marktöffnung mit der Aufrechterhaltung defizitärer Univer-
saldienstleistungen vereinbaren. Anstatt verpflichtender Auflagen sollen Univer-
saldienstleistungen zu dem geringsten Subventionsbetrag bereitgestellt werden, 
der aus einem Universaldienstfonds finanziert wird.6 Für den Fall, dass eine  
Universaldienstleistung überhaupt nicht defizitär ist oder der Subventionsbedarf 
aufgrund technologischen Fortschritts entfällt, muss auch eine Subventionierung 
aus dem Fonds entfallen. Es besteht folglich das Ziel, den kostengünstigsten 
Anbieter von (defizitären) Universaldienstleistungen in einem bestimmten Sek-
tor (z.B. im Telekommunikationssektor) im Ausschreibungs-Wettbewerb zu er-
mitteln. Zudem erfordert das Prinzip symmetrischer Regulierungsbedingungen, 
dass sämtliche Anbieter von lukrativen Leistungen in diesem Sektor sich an der 
Finanzierung des Universaldienstfonds beteiligen. Bei der Erhebung der Abga-
ben spielt das Kriterium der Marktbeherrschung zu Recht keine Rolle, da prinzi-
piell sämtliche Anbieter von lukrativen Leistungen eine umsatzabhängige Uni-
versaldienststeuer in den Universaldienstfonds einzahlen, damit keine Benach-
teiligung bzw. Bevorzugung aufgrund der Unternehmensgröße entsteht. 
                                                 

5  Hierbei ergibt sich das Problem der finanzverfassungskonformen Ausgestaltung, da 
eine solche Steuer die geforderten Kriterien einer Sonderabgabe erfüllen soll. 

6  Die Einrichtung eines „universal service fund“ wurde explizit vorgeschlagen in 
Blankart, Knieps, 1989, insb. S. 593. 
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In dynamischen Netzsektoren wie der Telekommunikation kann eine detaillierte 
Charakterisierung der Anbieter von lukrativen Leistungen ex ante nicht in posi-
tiver Weise festgelegt werden. Es ist vielmehr zu erwarten, dass das Spektrum 
der profitablen Netze und Dienste sich im Wettbewerb fortwährend verändert. 
Für die Erhebung einer umsatzabhängigen Universaldienststeuer reicht es jedoch 
aus, eine negative Abgrenzung der zahlungspflichtigen Kreise vorzunehmen. 
Hierzu ist allerdings eine Orientierung an Marktanteilen ungeeignet; vielmehr 
sollten alle Anbieter von Telekommunikationsleistungen zu Zahlungen herange-
zogen werden können. Praktische Abgrenzungsprobleme in steuerpflichtige und 
nicht steuerpflichtige Wertschöpfungen sind allerdings unvermeidbar, insbeson-
dere in Hinblick auf Datentransport und Datenverarbeitung.  
 
 
4.3.2   Organisations- und Verfahrensregelungen eines Universaldienstfonds  
 
Es lassen sich vereinfachend sieben Schritte unterscheiden:7  

1)   Eine politische Preisobergrenze wird für die in Frage kommenden Univer-
saldienstleistungen (z. B. die Bereitstellung eines Basistelefondienstes) 
festgelegt. Beispielsweise kann der bislang erhobene Preis als gegeben be-
trachtet werden. 

2)   Der Marktzutritt ist umfassend freigegeben (keine reservierten Bereiche, 
kein Gebietsschutz). 

3)   Netzkonkurrenten und reine Diensteanbieter dringen in die gewinnbringen-
den Teilnetze ein und zwingen die Preise dort auf das Kostenniveau hinun-
ter. Unter dem Druck des Wettbewerbs setzen sich die kostengünstigsten 
Technologien durch. 

4)   Als Folge der umfassenden Netzkonkurrenz verschwindet die Möglichkeit 
einer Quersubventionierung. Eine Bedienung der Gebiete mit geringer An-
schlussdichte ist beim festgelegten politischen Preis nicht länger möglich, 
so dass die Leistungseinstellung in den betroffenen Regionen droht. 

                                                 
7  Vgl. hierzu ausführlich Blankart, Knieps, 1996, S. 56 f.   
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5)   Um die Universaldienstleistung dennoch aufrechtzuerhalten, werden die 
defizitären regionalen Netze öffentlich ausgeschrieben. Es wird eine Lizenz 
jeweils zum Mindestgebot, d. h. zur minimalen Subventionssumme verge-
ben. 

6)   Der Finanzbedarf zur Subventionierung der politisch erwünschten Univer-
saldienstleistungen wird aus dem Universaldienstfonds gedeckt, der seiner-
seits über eine Abgabe finanziert wird. 

7)   Der Universaldienstfonds wird aufgelöst, wenn sämtliche Universaldienst-
leistungen ohne Subventionsbedarf am Markt bereitgestellt werden. 

 
Die Stärke der Fondslösung liegt darin, dass die Zahl der zu subventionierenden 
Teilnetze endogen, d. h. aus dem Verfahren heraus, bestimmt wird (und nicht 
von einer Regulierungsbehörde vorgegeben werden muss). Von außen einge-
geben, also exogen, sind allein die politischen Einheitspreise, zu denen die Uni-
versaldienstleistungen erbracht werden müssen. Eine übermäßige Fragmentie-
rung des Angebots von Universaldienstleistungen auf unterschiedliche Anbieter 
ist dennoch nicht zu erwarten, da Verbundvorteile der gleichzeitigen Bedienung 
angrenzender Gebiete im Wettbewerb ausgeschöpft werden. 
 
 
4.3.3   Preisobergrenzen anstelle von flächendeckenden einheitlichen Preisen 
 
Im Wettbewerb ohne politische Universaldienstziele würden automatisch die 
Preise entsprechend den unterschiedlichen Kosten im Raum variieren. Aller-
dings müssen sozial tragbare Preise ebenfalls nicht notwendigerweise Einheits-
preise sein. Vorstellbar wären Preisobergrenzen für die Bereitstellung von Uni-
versaldienstleistungen. Einheitspreise hatten in der Vergangenheit den Zweck, in 
den lukrativen Teilbereichen Überschussgewinne zu ermöglichen, um diese 
dann mittels Quersubventionierung für die defizitären Preise einzusetzen. Hierzu 
waren gesetzliche Marktzutrittsschranken erforderlich. Seit der umfassenden 
Marktöffnung müssen Erträge zur Defizitfinanzierung marktzutrittskonform (mit 
Hilfe einer Universaldienststeuer) erwirtschaftet werden. Einheitspreise werden 
dabei instabil, da sie von Wettbewerbern unterboten werden können (da Uni-
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versaldienststeuern symmetrisch aufzubringen sind, setzen sich letztlich Kosten-
vorteile durch). Je stärker sich im Rahmen des Ausschreibungswettbewerbs her-
auskristallisiert, dass verschiedene Universaldienstleistungen ohne Subven-
tionsbedarf bereitgestellt werden können (z. B. die Bereitstellung bestimmter 
Ortsnetze), umso wichtiger wird die Möglichkeit für konkurrierende Netzanbie-
ter, sich auch mittels niedrigerer Tarife (z. B. niedrigeren Anschlussgebühren) 
zu behaupten. Man kann davon ausgehen, dass die Preise für Basistelefondienste 
als zentrale Grundversorgungsdienste in profitablen Gebieten deutlich unter den 
politisch festgelegten Preisobergrenzen liegen werden. In unprofitablen Gebie-
ten werden sie sich dagegen direkt bei diesen Obergrenzen einspielen. Aber 
auch hier kann der technische Fortschritt durch konkurrierende Netzanbieter und 
vermehrte Bypass-Möglichkeiten lokaler Netze die Preisobergrenzen zumindest 
stückweise in Frage stellen. Die Einführung von Preisobergrenzen ist folglich in 
der Summe mit einem geringeren Subventionsbedarf und mit geringeren wett-
bewerbsverzerrenden Wirkungen von Maßnahmen zur Gewährleistung des An-
gebots an Universaldienstleistungen verbunden. Ein möglicher Nachteil aus der 
Sicht der Politiker könnte allerdings darin bestehen, dass in der Wahrnehmung 
der Bevölkerung für Universaldienste Preisunterschiede existieren, und u. U. die 
Agglomerationen bevorzugt aussehen werden. Diese Art von landesweit unglei-
chen Preisen würde allerdings umso eher akzeptiert werden, als auch die regio-
nal schwachen, dünn besiedelten Gebiete letztlich davon profitieren. 
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